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Straftaten gegen die staatliche und öffentliche Ordnung
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§212
I Widerstand gegen staatliche Maßnahmen
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(1) Wer einen Angehörigen eines staatlichen Organs durch Gewalt- ?/' 
anwendung oder Bedrohung mit Gewalt oder einem anderen erheblichen 
Nachteil an der pflichtgemäßen Durchführung der ihm übertragenen 
staatlichen Aufgaben zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit 
hindert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Verurteilung 
auf Bewährung bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer die Tat gegen einen Bürger begeht, der in 
staatlichem Auftrag bei der Durchführung von Aufgaben zur Gewähr
leistung von Ordnung und Sicherheit mitwirkt.

(3) Der Versuch ist strafbar.

§213
Ungesetzlicher Grenzübertritt

(1) Wer widerrechtlich in das Gebiet der Deutschen Demokratischen 
Republik eindringt oder sich darin widerrechtlich aufhält, die gesetz
lichen Bestimmungen oder auferlegte Beschränkungen über Ein- und 
Ausreise, Reis.ewege und Fristen oder den Aufenthalt nicht einhält oder 
wer durch falsche Angaben für sich oder einen anderen eine Genehmi
gung zum Betreten oder Verlassen der Deutschen Demokratischen Repu
blik erschleicht oder ohne staatliche Genehmigung das Gebiet der Deut
schen Demokratischen Republik verläßt oder in dieses nicht zurückkehrt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf 
Bewährung, Geldstrafe oder öffentlichem Tadel bestraft.

(2) In ^schweren Fällen wird der Täter mit Freiheitsstrafe von einem 
Jahr bis zu fünf Jahren bestraft. Ein schwerer Fall liegt insbesondere 
vor, wenn
1. die Tat durch Beschädigung von Grenzsicherungsanlagen oder Mit

führen dazu geeigneter Werkzeuge oder Geräte oder Mitführen von 
Waffen oder durch die Anwendung gefährlicher Mittel oder Metho
den durchgeführt wird;

2. die Tat durch Mißbrauch oder Fälschung von Ausweisen oder Grenz
übertrittsdokumenten, durch Anwendung falscher derartiger Doku
mente oder unter Ausnutzung eines Verstecks erfolgt;

. 3. die Tat von einer Gruppe begangen wird;
4. der Täter mehrfach die Tat begangen oder im Grenzgebiet versucht 

hat oder wegen ungesetzlichen Grenzübertritts bereits bestraft ist.
(3) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.

A n m e r k u n g  :
Zuwiderhandlungen gegen die gesetzlichen Bestimmungen oder auferlegte
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